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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1980

Norm

KFG 1967 §74 Abs3

Rechtssatz

Die Entziehung der Lenkerberechtigung kann dann lediglich angedroht werden, wenn anzunehmen ist, daß die bloße

Androhung die sofortige Wiederherstellung der Verkehrszuverlässigkeit des Lenkers bewirken wird.
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